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(54) FADENBERÜHRENDES BAUTEIL EINER KREUZSPULEN HERSTELLENDEN 
TEXTILMASCHINE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein fadenbe-
rührendes Bauteil einer kreuzspulenherstellenden Tex-
tilmaschine (1), wobei das Bauteil zumindest teilweise
aus einem Kunststoffmaterial besteht und mit einer
Chrombeschichtung versehen ist, wobei das Bauteil we-
nigstens einen Einsatz (19) aufweist, welcher aus einem
Kunststoffmaterial besteht und mit einer Chrombe-
schichtung versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein fadenbe-
rührendes Bauteil einer Kreuzspulen herstellenden Tex-
tilmaschine, insbesondere einer Spinnmaschine.
[0002] Fadenberührende Bauteile sind an Textilma-
schinen in großer Anzahl und verschiedener Ausführung
vorhanden. Insbesondere die Bauteile von Spinnmaschi-
nen, welche ständige Fadenberührung haben, unterlie-
gen durch die abrasive Wirkung des Fadens einem er-
heblichen Verschleiß. Derartige Bauteile werden daher
aus Stahl oder Keramik gefertigt. Als Beispiele für der-
artige ständig fadenberührende Bauteile sind beispiels-
weise Abzugsdüsen oder Fadenabzugsrohre von Spinn-
maschinen zu nennen. Diese Bauteile unterliegen einem
besonders hohen Verschleiß, da der Faden ständig mit
einer sehr hohen Geschwindigkeit über diese hinweg ge-
zogen wird. Die DE 103 30 767 A1 beschreibt derartige
Fadenabzugsdüsen bzw. Fadenabzugsrohre und
schlägt, um den Verschleiß derartiger Bauteile zu verrin-
gern, vor, diese mit einer besonders hohen Oberflächen-
güte auszuführen. Um die hohe Oberflächengüte zu er-
reichen, soll anstelle der bekannten Keramik- oder Stahl-
werkstoffe Glas oder Glaskeramik eingesetzt werden.
[0003] Die DE 1 607 563 A1 beschreibt eine Absaug-
anlage, bei welcher ein Absaugrohr lediglich temporär
Fadenberührung hat, nämlich wenn ein Fadenknäuel ab-
zusaugen und weiterzuleiten ist. Die dort beschriebenen
Absaugrohre sind aus eloxierten Aluminiumrohren her-
gestellt, so dass ein Hängenbleiben des abgesaugten
Fadens vermieden werden kann. Nachteilig bei derarti-
gen eloxierten Aluminiumrohren ist es jedoch, dass diese
vergleichsweise teuer sind.
[0004] Die DE 1 685 719 A1 beschreibt ebenfalls eine
Absauganlage, deren Rohre nur temporär Fadenberüh-
rung haben. Bei derartigen Absaugrohren kommt es ins-
besondere an Krümmerstutzen, an welchen ein Faden
an immer der gleichen Stelle an der Innenwand anliegt,
zu einem hohen Verschleiß. Auch die DE 1 685 719 A1
schlägt daher vor, einen glasierten Werkstoff, beispiels-
weise Porzellan einzusetzen, um eine Aufrauhung des
entlangstreichenden Fadens und dadurch hervorgerufe-
nen Faserflug zu vermeiden und einem übermäßigen
Verschleiß entgegenzuwirken. Derartige Porzellanrohr-
stücke sind jedoch vergleichsweise aufwändig zu ferti-
gen und problematisch in der Handhabung.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein fadenberührendes Bauteil einer Kreuzspulen
herstellenden Textilmaschine vorzuschlagen, welches
verschleißbeständig ist und dennoch vergleichsweise
kostengünstig hergestellt werden kann.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen des
Anspruchs 1.
[0007] Vorgeschlagen wird ein fadenberührendes
Bauteil einer Kreuzspulen herstellenden Textilmaschine,
insbesondere einer Spinnmaschine, welches zumindest
teilweise aus einem Kunststoffmaterial besteht und mit
einer Chrombeschichtung versehen ist. Bislang wurden

für fadenberührende Bauteile von Kreuzspulen herstel-
lenden Textilmaschinen, insbesondere von Spinnma-
schinen, Kunststoffmaterialien als Grundwerkstoffe auf-
grund ihrer nur geringen Härte und Verschleißfestigkeit
stets ausgeschlossen. Die vorliegende Erfindung hat je-
doch herausgefunden, dass durch eine Chrombeschich-
tung auf der Kunststoffoberfläche eine besonders glatte
Oberfläche bereitgestellt werden kann, welche die Rei-
bung des Fadens auf der Oberfläche des Bauteils erheb-
lich reduziert. Durch die verringerte Reibung wird somit
auch der Verschleiß des Bauteils erheblich reduziert. Zu-
gleich wird auch die Wärmeentwicklung aufgrund des
verringerten Reibwertes, welcher durch die Chrombe-
schichtung zur Verfügung gestellt wird, reduziert, so dass
trotz der an sich nur geringen wärmeableitenden Eigen-
schaften eines Kunststoffmaterial dieses nun auch für
fadenberührende Bauteile eingesetzt werden kann.
[0008] Zugleich wird auch durch die Verringerung der
Temperaturentwicklung einem übermäßigen Verschleiß
entgegengewirkt.
[0009] Dabei ist es in besonders vorteilhafter Weise
möglich, das Bauteil auch nur teilweise mit einer Chrom-
beschichtung zu versehen oder auch das Bauteil nur teil-
weise aus einem Kunststoffmaterial herzustellen, wel-
ches mit einer Chrombeschichtung versehen ist. Weist
ein Bauteil sowohl fadenberührende Flächen als auch
nicht fadenberührende Flächen auf, so ist es beispiels-
weise möglich, lediglich die fadenberührenden Flächen
mit einer Chrombeschichtung zu versehen bzw. lediglich
die fadenberührenden Flächen aus einem chrombe-
schichteten Kunststoffmaterial herzustellen. Die Herstel-
lung derartiger fadenberührender Bauteile kann hier-
durch kostengünstiger erfolgen.
[0010] Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Kunst-
stoffmaterial ein AcrylnitrilButadien-Styrol-Copolymer
(ABS) ist. Dieses kann in besonders günstiger Weise mit
einer Chrombeschichtung versehen werden. Andere
Kunststoffmaterialien, die für eine Chrombeschichtung
geeignet sind, sind jedoch ebenfalls möglich. Denkbar
ist es beispielsweise auch, ein faserverstärktes Kunst-
stoffmaterial mit einer hohen Oberflächengüte einzuset-
zen, um die Härte und Verschleißfestigkeit des fadenbe-
rührenden Bauteils zu verbessern.
[0011] Das Bauteil weist wenigstens einen Einsatz auf,
welcher aus einem Kunststoffmaterial besteht und mit
einer Chrombeschichtung versehen ist. Mittels eines der-
artigen Einsatzes ist es in besonders einfacher Weise
möglich, die fadenberührenden Oberflächen eines Bau-
teiles zu verstärken und hierdurch besonders
verschleißfest auszubilden. Das Bauteil selbst kann hier
durch zumindest teilweise auch aus einem einfacheren
Material hergestellt werden. Denkbar ist es jedoch eben-
so, ein fadenberührendes Bauteil lediglich partiell zu be-
schichten, so dass lediglich die fadenberührenden Ober-
flächen mit einer Chrombeschichtung versehen werden.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Bauteil wenigstens einen gekrümmten Umlenkbe-
reich auf. Der wenigstens eine Einsatz ist in dem Um-
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lenkbereich angeordnet. Derartige Umlenkbereiche sind
häufig einem besonders hohen Verschleiß unterworfen,
da sie anders als gerade, fadenführende Abschnitte
meist eine ständige Fadenberührung aufweisen bzw.,
selbst wenn die Bauteile nur temporär einen Faden füh-
ren, dieser jedoch stets an diesen Umlenkbereichen be-
rührt. Besonders vorteilhaft bei der Ausführung mit einem
Einsatz ist es weiterhin, dass dieser bei Verschleiß leicht
entnommen und ausgewechselt werden kann, während
das eigentliche Bauteil unter Umständen sogar an sei-
nem Einbauort verbleiben kann.
[0013] Besonders vorteilhaft kann ein derartiges
chrombeschichtetes Kunststoffmaterial daher auch bei-
spielsweise in einem Fadenabsaugrohr oder einer Saug-
düse eingesetzt werden. Diese Bauteile haben im Ge-
gensatz zu Fadenabzugsdüsen und Fadenabzugsröhr-
chen nicht permanent, sondern nur temporär Fadenbe-
rührung, so dass die Wärmeentwicklung an diesen Stel-
len auch geringer ist und ein Kunststoffmaterial vorteil-
haft eingesetzt werden kann. Besonders vorteilhaft bei
der Chrombeschichtung von Fadenabsaugrohren und
Saugdüsen ist es weiterhin, dass durch die besonders
glatte Chrombeschichtung das Hängenbleiben von Fa-
denstücken vermieden werden kann und zugleich die
Strömungsverhältnisse in den unterdruckbeaufschlag-
ten Bauteilen verbessert werden können.
[0014] Besonders vorteilhaft ist es daher auch, wenn
das Bauteil eine Saugdüse mit einer Ansaugöffnung und
mit einer Eintrittsöffnung für einen Faden ist, wobei der
wenigstens eine Einsatz im Bereich der Eintrittsöffnung
für den Faden angeordnet ist. Derartige Saugdüsen kön-
nen nicht nur in bekannter Weise zum Aufsuchen eines
Fadenendes auf einer Spulenoberfläche eingesetzt wer-
den, sondern können zugleich auch als fadenführendes
Organ während der Produktion bzw. Umspulung eines
Fadens pule dienen. Dabei tritt der Faden während des
laufenden Betriebs durch die Eintrittsöffnung in die Saug-
düse ein und durch die Ansaugöffnung wieder aus, von
wo aus er dann in üblicher Weise der Spule zugeführt
wird. Durch einen Einsatz aus einem chrombeschichte-
ten Kunststoffmaterial im Bereich der Eintrittsöffnung
kann auch hier einem übermäßigen Verschleiß entge-
gengewirkt werden.
[0015] Nach einer anderen Ausführung ist es vorteil-
haft, wenn das Bauteil ein Fadenpositionierelement oder
eine Fadenfangeinrichtung ist. Auch diese Bauteile ge-
hören zu den temporär fadenberührenden Bauteilen und
können daher besonders vorteilhaft aus einem chrom-
beschichteten Kunststoffmaterial hergestellt werden
oder mit einem Einsatz bzw. Verstärkungselement aus
einem chrombeschichteten Kunststoffmaterial versehen
werden.
[0016] Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist
das Bauteil wenigstens einen Fadenführungsbereich
auf, wobei der wenigstens eine Einsatz in dem Faden-
führungsbereich angeordnet ist. Ein solches Bauteil kann
beispielsweise ein Fadenführer einer Changiereinrich-
tung oder ein Fadenführer eines Garnreinigers sein.

Zwar haben solche Fadenführer in der Regel eine per-
manente Fadenberührung; insbesondere, wenn der Fa-
denführer keine oder nur eine geringe Umlenkung des
Fadens bewirkt, kann dennoch der Fadenführungsbe-
reich oder ggf. auch der gesamte Fadenführer aus dem
Kunststoffmaterial hergestellt und mit der Chrombe-
schichtung versehen sein.
[0017] Nach einer anderen Ausführung der Erfindung
ist es vorteilhaft, wenn das Bauteil ein Fadenumlenkele-
ment oder ein Fadenabzugsröhrchen ist. Auch diese kön-
nen an ihren fadenberührenden Flächen einen Einsatz
aus einem chrombeschichteten Kunststoffmaterial auf-
weisen oder aber selbst als ein solcher Einsatz ausge-
führt sein und in das sie tragende Bauteil eingesetzt sein.
[0018] Weitere Vorteile der Erfindung werden anhand
der nachfolgend dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Schnittdarstellung einer
Arbeitsstelle einer Textilmaschine während
des regulären Betriebs,

Figur 2 die Arbeitsstelle der Textilmaschine während
einer Wartungstätigkeit,

Figur 3 eine schematische Vorderansicht einer Ar-
beitsstelle einer Textilmaschine sowie

Figur 4 eine schematische Rückansicht einer Saug-
düse.

[0019] Figur 1 zeigt eine schematische, geschnittene
Seitenansicht einer Arbeitsstelle 2 einer Textilmaschine
1, welche vorliegend als Spinnmaschine ausgebildet ist.
Die Arbeitsstelle 2 weist vorliegend eine Spinnvorrich-
tung 3 auf, in welcher ein Faden 4 produziert wird. Der
Faden 4 wird mittels einer Abzugsvorrichtung 5 aus der
Spinnvorrichtung 3 abgezogen und in an sich bekannter
Weise einer Spulvorrichtung 6 zugeführt, wo er auf eine
Spule 7 aufgewickelt wird. Anstelle der hier gezeigten
Spinnmaschine wäre es jedoch ebenso möglich, dass
die Textilmaschine 1 eine Spulmaschine ist. In diesem
Fall wäre anstelle einer Spinnvorrichtung 3 eine Faden-
ablaufspule angeordnet, von welcher mittels spezieller
Handhabungsorgane der Faden abgespult und dann
ebenfalls einer Spulvorrichtung 6 zugeführt wird, wo er
auf eine Auflaufspule aufgewickelt wird.
[0020] Die vorliegend dargestellte Arbeitsstelle 2 weist
weiterhin noch eine Paraffiniereinrichtung 13, einen Aus-
gleichsbügel 8 zum Ausgleich der Fadenspannung sowie
einen Fadenführer 11 auf, welcher eine Changierbewe-
gung ausführt, um den Faden 4 auf die Spule 7 aufzuwi-
ckeln. Die vorliegend gezeigte Arbeitsstelle 2 ist weiter-
hin als autark arbeitende Arbeitsstelle 2 ausgebildet, wel-
che über arbeitsstelleneigene Handlingsorgane verfügt,
um Fadenbrüche zu beheben bzw. Wartungstätigkeiten
an der Arbeitsstelle 2 durchzuführen. Beispielsweise
sind derartige Handlingsorgane eine Saugdüse 10, mit-

3 4 



EP 3 401 424 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tels welcher ein auf die Spule 7 aufgelaufenes Fadenen-
de aufgesucht und zum Wiederanspinnen zur Verfügung
gestellt werden kann, eine Fadenfangeinrichtung 9, wel-
che den Faden 4 von der Saugdüse 10 übernehmen und
zum Anspinnen wieder zur Spinnvorrichtung 3 zurück-
führen kann. Der Faden 4 ist dabei in einem Fadenfüh-
rungsbereich 17 der Fadenfangeinrichtung 9 aufgenom-
men. Weiterhin ist ein Fadenpositionierelement 12 an
der Arbeitsstelle 2 angeordnet. Natürlich kann die Ar-
beitsstelle 2 noch eine Reihe weiterer Handlingsorgane
aufweisen oder es können, im Falle einer Spulmaschine,
statt der gezeigten andere Handlingsorgane an der Ar-
beitsstelle 2 vorhanden sein.
[0021] Gemäß der vorliegend gezeigten Darstellung
verläuft weiterhin im regulären Spinnbetrieb der produ-
zierte Faden 4 durch die Saugdüse 10, wobei er durch
eine Eintrittsöffnung 16 der Saugdüse 10 eintritt und
durch eine Ansaugöffnung 15 der Saugdüse 10 wieder
austritt, um von dort auf die Spule 7 aufgewickelt zu wer-
den. Die Saugdüse 10 ist an ihrem der Ansaugöffnung
15 gegenüberliegenden Ende mit einem Absaugrohr 14
verbunden, welches wiederum direkt oder über ein wei-
teres Zwischenstück mit einem zentralen Absaugkanal
20 der Textilmaschine 1 verbunden ist. Die Saugdüse 10
kann dabei auch einteilig mit dem Absaugrohr 14 aus-
gebildet sein. Weiterhin wäre es auch denkbar, dass die
Arbeitsstelle 2 ein weiteres Absaugrohr 14, ggf. auch an
anderer Stelle als hier gezeigt, aufweist, welches zumin-
dest temporär, beispielsweise während bestimmter War-
tungstätigkeiten, Fadenberührung hat. Wie der Darstel-
lung der Figur 1 weiterhin noch entnehmbar, weist die
Saugdüse 10 einen Umlenkbereich 18 auf, um die Ver-
bindung von der Ansaugöffnung 15 und der Eintrittsöff-
nung 16 bis zu dem Unterdruckkanal 20 zu bewerkstel-
ligen. Natürlich kann die Saugdüse 10 auch mehrere Um-
lenkbereiche 18 aufweisen. Weiterhin kann natürlich
auch das gezeigte Absaugrohr 14 einen oder mehrere
Umlenkbereiche 18 aufweisen, was im Übrigen auch für
Absaugrohre 14 gilt, die an anderer Stelle oder zu ande-
ren Zwecken an der jeweiligen Textilmaschine 1 ange-
ordnet sind.
[0022] Figur 2 zeigt die zuvor beschriebene Arbeits-
stelle 2 während einer Wartungstätigkeit nach einer Un-
terbrechung des laufenden Betriebs. Dabei sind gleiche
Merkmale bzw. gleiche Bauteile mit den gleichen Be-
zugszeichen versehen, so dass im Folgenden nur noch
auf die Unterschiede zu der Figur 1 eingegangen wird.
Nach einer Unterbrechung des Spinnbetriebes, bei-
spielsweise durch Fadenbruch oder einen Qualitäts-
schnitt, ist das Ende des Fadens 4 auf die Spule 7 auf-
gelaufen und muss von dort mittels der Saugdüse 10 in
an sich bekannter Weise aufgesucht werden. Hierzu wird
die Saugdüse 10 über den Unterdruckkanal 20 mit Un-
terdruck beaufschlagt und die Spule 7 entgegen ihrer
regulären Drehrichtung angetrieben, so dass mittels der
Ansaugöffnung 15 der Saugdüse 10 das Fadenende auf
der Spule 7 aufgefunden werden kann. Die Saugdüse
10 kann hierzu gegebenenfalls auch beweglich sein, um

näher an die Spulenoberfläche herangebracht zu werden
oder eine bewegliche Ansaugöffnung 15 aufweisen.
Wenn der Faden 4 auf der Spulenoberfläche aufgefun-
den ist und durch die Saugdüse 10 hindurch eingesaugt
ist, kann der Faden 4 mittels der Fadenfangeinrichtung
9 wieder der Spinnvorrichtung 3 zugeführt werden, wobei
in an sich bekannter Weise eine Fadenschlaufe gebildet
wird. Diese Situation ist in Figur 2 gezeigt. Nachdem die
Fadenschlaufe den Handlingsorganen der Arbeitsstelle
3 zugeführt ist, wird weiterhin in bekannter Weise der
Faden 4 geschnitten und das neu entstandene Fadenen-
de zum Wiederanspinnen vorbereitet und angesponnen.
Das abgetrennte Fadenstück wird hingegen über das Ab-
saugrohr 14 und den Absaugkanal 20 aus der Saugdüse
10 abgeführt. Die grundsätzlichen Vorgänge beim An-
spinnen sind bekannt und werden daher an dieser Stelle
nicht ausführlich beschrieben.
[0023] Beim Einsaugen des Fadens 4 in die Saugdüse
sowie beim Weiterleiten des Fadens 4 an das Absaug-
rohr 14 hat die Saugdüse 10 dabei insbesondere in den
Umlenkbereichen 18 eine Fadenberührung an der immer
gleichen Stelle. Weiterhin kommt es bei der Schlaufen-
bildung an den Kanten der Eintrittsöffnung 16 der Saug-
düse 10 zu einer Fadenberührung. Schließlich ist in Figur
2 als fadenberührendes Bauteil noch das Fadenpositio-
nierelement 12 erkennbar, welches vorliegend als Fa-
denheber ausgeführt ist und mittels welchem der Faden
4 aus dem Fadenführer 11 herausgehoben werden kann.
Das Fadenpositionierelement 12 kann hierzu aus seiner
in ausgezogenen Linien dargestellten Ruhestellung in
seine punktiert dargestellte Arbeitsstellung überführt
werden. Ebenfalls dargestellt ist die Stellung des Fadens
4, wenn er aus dem Fadenführer 11 herausgehoben ist.
Die gezeigte Arbeitsstelle 2 weist somit als fadenberüh-
rende Bauteile die Fadenfangeinrichtung 9, die Saugdü-
se 10 sowie das Absaugrohr 14 auf, wobei diesen faden-
berührenden Bauteilen gemein ist, dass sie lediglich tem-
porär, insbesondere während Wartungsarbeiten, Faden-
berührung haben. Daneben weist die Arbeitsstelle 1 per-
manent fadenberührende Bauteile auf, zu denen neben
den vorliegend nicht dargestellten Elementen der Spinn-
vorrichtung 3 der Ausgleichsbügel 8, der Fadenführer 11
und das Fadenpositionierelement 12 gehören.
[0024] Zumindest die nur temporär fadenberührenden
Bauteile können dabei in vorteilhafter Weise aus einem
Kunststoffmaterial hergestellt werden, welches zumin-
dest partiell mit einer Chrombeschichtung versehen ist.
Da von den genannten fadenberührenden Bauteilen
häufig nur ein Teil der Oberflächen des Bauteiles eine
fadenberührende Fläche darstellt, ist es weiterhin denk-
bar, im Bereich der fadenführenden Oberflächen des
Bauteiles einen Einsatz 19 (siehe Fig. 3) vorzusehen,
welcher aus einem Kunststoffmaterial besteht und mit
einer Chrombeschichtung versehen ist.
[0025] So ist es beispielsweise denkbar, den Faden-
führungsbereich 17 der Fadenfangeinrichtung 9 oder ei-
ne fadenberührende Oberfläche des Fadenpositioniere-
lements 12 mit einem solchen Einsatz 19 als Verstär-
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kungselement zu versehen. Insbesondere ist es jedoch
vorteilhaft, die Saugdüse 10 oder ein Absaugrohr 14 in
den einem besonders hohen Verschleiß unterworfenen,
fadenberührenden Flächen, wie beispielsweise den Um-
lenkbereichen 18 oder im Bereich der Eintrittsöffnung 16
und/oder der Ansaugöffnung 15, mit einem solchen Ein-
satz 19 zu versehen.
[0026] Figur 3 zeigt eine schematische Vorderansicht
einer Arbeitsstelle 2 der in den Figuren 1 und 2 beschrie-
benen Textilmaschine 1. Dabei ist insbesondere die
Saugdüse 10 mit der Ansaugöffnung 15 und der Eintritt-
söffnung 16 erkennbar. Wie der Figur 3 entnehmbar, sind
dabei im Bereich der Eintrittsöffnung 16 zwei Einsätze
19 vorgesehen, welche wie zuvor beschrieben aus einem
chrombeschichteten Kunststoffmaterial bestehen. Die
Kanten der Eintrittsöffnung 16 können hierdurch vor ei-
nem Verschleiß durch die Fadenberührung beim Bilden
der Fadenschlaufe (siehe Figur 2) geschützt werden.
[0027] Figur 4 zeigt die in Figur 3 dargestellte Saug-
düse 10 in einer schematischen Rückansicht. Die Rück-
seite der Saugdüse 10 ist vorliegend offen dargestellt,
so dass entsprechend die Rückansicht der Ansaugöff-
nung 15 und der Eintrittsöffnung 16 erkennbar sind. Es
versteht sich, dass im laufenden Betrieb die Saugdüse
10 auf ihrer Rückseite durch eine Rückwand verschlos-
sen ist. Dabei ist wiederum im Bereich der Eintrittsöff-
nung 16 ein Einsatz 19 angeordnet, wobei jedoch gemäß
der vorliegenden Darstellung nur ein einziger Einsatz 19
vorgesehen ist, welcher vorzugsweise die gesamte Ein-
trittsöffnung 16 umgibt. Weiterhin enthält der Einsatz 19
einen Umlenkbereich 18, über welchen ein durch die Ein-
trittsöffnung 16 eintretender Faden in den unteren Teil
der Saugdüse 10 geführt werden kann, von wo er
schließlich über das Absaugrohr 14 in den Unterdruck-
kanal 20 gesaugt wird. Abweichend von dem hier gezeig-
ten Einsatz, welcher sowohl den Umlenkbereich 18 als
auch die Eintrittsöffnung 16 mit einem einzigen Einsatz
19 umfasst, wäre es natürlich ebenso denkbar, für den
Umlenkbereich 18 einen separaten Einsatz 19 vorzuse-
hen.
[0028] Wie weiterhin insbesondere aus den Figuren 1
und 2 hervorgeht, befindet sich am Übergang von der
Saugdüse 10 zu dem Absaugrohr 14 ein weiterer Um-
lenkbereich 18, welcher die Saugdüse 10 mit dem Ab-
saugrohr 14 verbindet und in Richtung der Maschinen-
mitte zu dem Unterdruckkanal 20 leitet. Gemäß der Aus-
führung nach der Figur 4 ist auch dieser Umlenkbereich
18 in Form eines Einsatzes 19 an der Saugdüse 10 vor-
gesehen.
[0029] Weiterhin ist nach der Darstellung der Figur 4
das Fadenpositionierelement 12 an der Saugdüse 10 ge-
lagert. Dabei ist das Fadenpositionierelement 12 in
durchgezogenen Linien in seiner Ruhestellung und in
punktierten Linien in seiner Arbeitsstellung gezeigt, in
welcher es während des Anspinnens des Fadens 4 die-
sen in Bezug auf die Mitte der Arbeitsstelle 2 positioniert.
Auch das Fadenpositionierelement 12 ist als chrombe-
schichtetes Kunststoffbauteil ausgeführt oder weist zu-

mindest im Bereich seiner fadenberührenden Flächen
eine Chrombeschichtung auf.
[0030] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele beschränkt. Weiterbildungen und
Kombinationen im Rahmen der Patentansprüche fallen
ebenfalls unter die Erfindung.

Bezugszeichenliste

[0031]

1 Textilmaschine
2 Arbeitsstelle
3 Spinnvorrichtung
4 Faden
5 Abzugsvorrichtung
6 Spulvorrichtung
7 Spule
8 Ausgleichsbügel
9 Fadenfangeinrichtung
10 Saugdüse
11 Fadenführer
12 Fadenpositionierelement
13 Paraffiniereinrichtung
14 Absaugrohr
15 Ansaugöffnung
16 Eintrittsöffnung
17 Fadenführungsbereich
18 Umlenkbereich
19 Einsatz
20 Unterdruckkanal

Patentansprüche

1. Fadenberührendes Bauteil einer kreuzspulenher-
stellenden Textilmaschine (1), dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil zumindest teilweise aus
einem Kunststoffmaterial besteht und mit einer
Chrombeschichtung versehen ist, wobei das Bauteil
wenigstens einen Einsatz (19) aufweist, welcher aus
einem Kunststoffmaterial besteht und mit einer
Chrombeschichtung versehen ist.

2. Fadenberührendes Bauteil nach dem vorherigen
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das
Kunststoffmaterial ein Acrylnitril-Butadien-Styrol-
Copolymer (ABS) ist.

3. Fadenberührendes Bauteil nach dem vorherigen
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das
Bauteil wenigstens einen gekrümmten Umlenkbe-
reich (18) aufweist und dass der wenigstens eine
Einsatz (19) in dem Umlenkbereich (18) angeordnet
ist.

4. Fadenberührendes Bauteil nach dem vorherigen
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das
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Bauteil ein Absaugrohr (14) oder eine Saugdüse (10)
ist.

5. Fadenberührendes Bauteil nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bauteil eine Saugdüse (10) mit einer Ansaug-
öffnung (15) und mit einer Eintrittsöffnung (16) für
einen Faden (4) ist und dass der wenigstens eine
Einsatz (19) im Bereich der Eintrittsöffnung (16) für
den Faden (4) angeordnet ist.

6. Fadenberührendes Bauteil nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bauteil ein Fadenpositionierelement (12) oder
eine Fadenfangeinrichtung (9) ist.

7. Fadenberührendes Bauteil nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bauteil wenigstens einen Fadenführungsbe-
reich aufweist und dass der wenigstens eine Einsatz
(19) in dem Fadenführungsbereich angeordnet ist.

8. Fadenberührendes Bauteil nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bauteil ein Fadenführer oder ein Fadenumlenk-
element oder ein Fadenabzugsröhrchen ist.
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